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grund seiner Erfahrung beur-

teilen, wann eine entspre-
chende Anmeldung ange-
zeigt wäre. Das Anmeldefor-
mular sowie weitere Auskünf-
te erhalten Sie bei der zustän-
digen AHV-Zweigstelle.

In diesem Jahr wurde mit
dem neuen Krankenversiche-

rungsgesetz auch die obliga-
torische Krankenpflegever-
Sicherung eingeführt. Die
Krankenkassenprämie dürfte
dabei wohl zum grössten Teil
über die Prämienverbilligung
zurückerstattet werden, da
Ihre Mutter EL-berechtigt ist.
Ab diesem Jahr muss die
Krankenkasse bei Pflegeheim-
aufenthalt unbefristete Lei-

stungen erbringen und darf
auch für Versicherte in Pfle-

geheimen keine Vorbehalte
für vorbestandene Krankhei-
ten oder Leiden machen.

Teuerungszulage
für Hilflosen-
entschädigung?
Wer kann eine Tenerw«,g'szi//a,ge

auf Hi/Jlosenenfsc/iädi^un^en
(H£J erüa/fen? Können diese als
Erbe angerechnet werden?

Die HE der AHV/IV werden
wie die Renten der AHV/IV
periodisch der Lohn- und
Preisentwicklung («Misch-

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

Mit 2 El.-Motoren ab Fr. 14500.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 079 - 335 49 10

gross Mit und ohne Verdeck klein
Occassionen sind auch lieferbar

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

index») angepasst. Eine
besondere Teuerungszulage
wird nicht ausgerichtet, son-
dern es folgt eine Gesamtaus-

Zahlung an die versicherten
Personen bzw. ihre gesetz-
liehen Vertreter.

Die HE sind Versiehe-

rungsleistungen, die insbe-
sondere als Beitrag an höhere
Pflege- oder Betreuungsko-
sten gedacht sind. Werden
diese Kosten aus anderen
Mitteln (z.B. Vermögen, Ren-

ten der Pensionskasse usw.)
gedeckt, fallen die nicht ge-
brauchten HE - wie die Ren-

ten - ins allgemeine Vermö-

gen der Versicherten und
gehören damit im Todesfall
zur Erbmasse

Dr. zur. Rudolf Thor

Recht
Nutzniessungsrecht
W/r Geschwister wuchsen in
einem ä/teren Hans auf Unser

verstorbener Vater hat im Testa-

ment festgehalten, dass das

Nutzniessungsrecht gemäss Ar-
tikel 473 ZGB aufden gesamten
Nachlass anzuwenden sei.

Demzufolge geht der gesamte
Nachlass eigentumsmässig an
die Nachkommen, belastet mit
der lebenslänglichen Nutznies-

sung zugunsten unserer Mutter.
Unsere hochbetagte Mutter
musste nun nach einem Spital-
aufenthalt in ein Alters- und
Pflegeheim eintreten. Sie hat
sich wieder gut erholt und fühlt
sich wohl in der neuen Umge-

bung. Die Liegenschaft steht

nun leer und müssfe nach einem

Verkauf aufwendig umgebaut
werden. Wie musste eine kor-
rekte Löschung des Nutznies-
sungsrechtes und eine ergänzen-
de Vereinbarung zwischen Mut-
ter und Kindern formuliert wer-
den? Wie ist der Nettoerlös aus
dem Verkaufanzulegen?

Bei einem Verkauf der Lie-
genschaft wird man den Ein-

trag im Grundbuch des Nutz-
niessungsrechts Ihrer Mutter
löschen lassen müssen. Ihre
Mutter wird hiezu mitwirken
müssen, wobei sie jemanden
bevollmächtigen kann. Das

geeignete Vorhaben bespre-
chen Sie am besten mit dem
Notar, der den Kaufvertrag
verurkunden wird.

Das Nutzniessungsrecht
Ihrer Mutter bleibt jedoch be-

stehen. Es bezieht sich auf
den Nettoverkaufserlös, der

an die Stelle der Liegenschaft
tritt. Ihre Mutter wird über die

Zinserträge dieses Vermögens
frei verfügen können, darf je-
doch das Kapital nicht anta-
sten. Selbstverständlich ist
auch eine andere Abmachung
zwischen allen Kindern und
der Mutter möglich.

Jhre Anfrage zur geeigneten
Vermögensan/age beantwor-
fef unser Bankfachmann,
Dr. Emil Gwa/fer:

Die heutigen Zeiten der
tiefen Zinsen sind günstig für
die Schuldner und ungünstig
für die Sparer und Anleger.
Aus diesem Grunde rate ich
Ihnen, sich vorderhand nur
kurzfristig zu engagieren (z.B.

Kassenobligationen oder An-
leihensobligationen mit kur-
zen Restlaufzeiten). Die Zin-
sen für solche Papiere sind
zwar gegenwärtig unattraktiv,
aber dafür sind Sie für ein En-

gagement bereit, wenn die
Zinsen wieder steigen. Wer
jetzt langfristige Papiere
kauft, bleibt nicht nur für
Jahre auf den tiefen Zinsen
sitzen, sondern seine Papiere
verlieren zusätzlich noch an
Wert, wenn das Zinsklima
nach oben tendiert.

Eine weitere Möglichkeit
bestünde darin, einen Teil des

Erlöses in DM-Obligationen
anzulegen. Dabei tragen Sie

jedoch das Währungsrisiko.
Im Falle der DM stufe ich es

nicht sehr hoch ein. Deutsch-

land ist mit Abstand der
grösste Handelspartner der
Schweiz. Aus diesem Grunde
besteht zur Zeit die Tendenz,
die Relation der deutschen
Währung in einem Bandbe-
reich von Fr. 80.- bis Fr. 90.-
pro 100 DM zu halten. Ge-

genwärtig befindet sich die
DM im unteren Bereich die-
ser Spanne, so dass das Risiko
eines weiteren Kursverlustes
nicht sehr gross ist. Ich rate
Ihnen jedoch, diesen Punkt
mit einem oder mehreren
Bankfachleuten zu bespre-
chen, um zu sehen, ob diese

meine Auffassung teilen.
Ich nehme an, dass die

Handänderungsgebühren so-
wie die Grundstückgewinn-
steuern bei der Abrechnung
des Hausverkaufs bereits ab-

gerechnet worden sind. Wei-
ter gehe ich davon aus, dass

die Erbschaftssteuern schon
veranlagt und bezahlt sind.
Sollte dies nicht der Fall sein,
so rate ich Ihnen, deren Um-
fang annäherungsweise be-
rechnen zu lassen und den
entsprechenden Betrag mög-
liehst flüssig auf einem Kon-
tokorrent- oder Sparkonto
anzulegen. Die Erbschafts-
steuern werden jeweils auf
dem Vermögen am Todestag
berechnet und veranlagt. De-

ren Ermittlung kann jedoch
mehrere Jahre in Anspruch
nehmen.

Ich kenne einen Fall, da die
Erbschaft hauptsächlich in
Aktien bestand. Zwischen To-

destag und Eröffnung der Ver-

anlagung waren die Aktien-
kurse massiv gesunken, so
dass die Erben ein übermässig
hohes Vermögensopfer auf
sich nehmen mussten, um die
Steuern zu begleichen!

Grundbucheintrag
Meine Schwiegertochter erhie/t
von /hren L/tern ein Stück Baa-
land. Der Baukredif wurde von
der Bank auf den Narnen mei-
nes Sohnes gemacht £r musste
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die Szc/zer/zeztezz erZznzz^ezz. ABer

am/" dem GruzzdZzuc/zazzzZ ist aZ-

/es auf meine Sc/iwie^ertoc/zter
,g"esc/zneZzezz. Nun /iAt die Bazz/c

meiner 5c/iwie^ertoc/iter mit^e-
tei/t, so ^e/ze dns m'dzt, sie miis-
se z'Zzren Mnnn auf dem Griznd-
Zzuc/zamt Zzerüc/cszc/z/fgezz. Sie

wnd i/zr Vater woi/en aBerzzz'c/zts

davon wissen. Mein So/in wz'ZZ

dann afcer den Zins nic/if me/ir
za/z/erz, da er gaasi nur Mieter
sei mit einem Betrag von ü/zer

fr. 3000.-. Fc/z macZie mir Sor-

#en, vor aZZem azzc/z, wez'Z noc/i

zwei ZcZez'ne Kznder da sind.

Es ist bedauerlich, dass zwi-
sehen Ihrem Sohn und seiner
Ehefrau Streit entsteht in
einem Punkt, der bei fach-
kundiger Beratung wahr-
scheinlich geregelt werden
könnte. Grundsätzlich kann
ich festhalten, dass der

Grundbucheintrag im Ver-
hältnis zwischen den Ehegat-
ten nicht entscheidend ist.
Der nicht als Eigentümer
im Grundbuch eingetragene
Ehegatte kann durch güter-
rechtliche Ansprüche an der
auf den Namen des anderen
Ehegatten im Grundbuch
eingetragenen Liegenschaft
haben. Unter der Annahme,
dass Ihr Sohn und seine Ehe-

frau keinen Ehevertrag abge-
schlössen haben, dürfte es

sich in Ihrem Falle so verhal-
ten, dass das Land und die
Bauten Eigengut der Schwie-

gertochter sind, wenn sie das

Land von ihren Eltern ge-
schenkt erhalten hat. Da Ihr
Sohn jedoch die Bauten fi-
nanziert hat, hat er eine Er-

satzforderung zugunsten sei-

ner Errungenschaft. Diese Er-

satzforderung ist variabel,
d.h. sie steigt, wenn der Wert
der Bauten sich erhöht. An
der Errungenschaft Ihres Soh-

nes würde die Schwiegertoch-
ter einen güterrechtlichen
Anspruch der Hälfte bei Auf-
lösung der Ehe geltend ma-
chen können, während hin-
gegen Ihr Sohn am Eigengut

der Schwiegertochter keine
güterrechtlichen Ansprüche
hätte. Somit dürfte Ihr Sohn
sicherlich güterrechtliche
Ansprüche an der Liegen-
schaft haben, doch dürften
diese Ansprüche geringfügi-
ger als diejenigen der Schwie-

gertochter sein. Konkrete An-
gaben sind hiezu nicht mög-
lieh, da der Wert der gesam-
ten Liegenschaft und der
jeweilige Wertanteil des Lan-
des und des Gebäudes festge-
stellt werden müssten. Emp-
fehlenswert wäre es, wenn Ihr
Sohn und seine Ehefrau die

jetzige Auseinandersetzung
positiv lösen könnten, indem
sie sich aufgrund fachkundi-
ger Beratung einigen könn-
ten, welcher Anteil welchem
Ehegatten an der gesamten
Liegenschaft zusteht. Die Fra-

ge des Grundbucheintrages
wäre dann von untergeord-
neter Bedeutung.

Darlehen ohne
Bürgschaft
Fc/z Bin SS /a/zre aZt, aZZe/nste-

Bend und BaBe eine Betrewerin.

Vor üBer einem /aZzr /cam die Be-

treizerin mit iZzrem Brader za
mir wrzd woZZte ein DarZeZzen von
Fr. 700000.- /rzr ein /aZzr. Bs

wurde scBri/t/icB ^emacZzt Die
Betreuerin sa^fe, sie sei Bür^e
da/zir. A/s icZz einen Bür^-
5cBa/tsvertra$" von i/zr woZZte,

Zzat sie es versprocZzen, aZzer nie

^emacZzt. NacZz einem /aZzrsa^fe
sie mir, i/zr Bruder sei im
Kon/curs. ABer von Bürgen wz'ZZ

sie nic/zfs me/zr wissen.

Sie haben offenbar den
schriftlichen Darlehensver-
trag bloss mit dem Bruder Ih-
rer Betreuerin abgeschlossen.
Sie haben somit gegen den
Bruder der Betreuerin einen
Rückforderungsanspruch. Sie

können diesen im Konkurs
des Bruders anmelden. Dar-
aus dürfte aber wohl nur ein
Verlustschein resultieren. Die
Betreuerin sicherte Ihnen
mündlich zu, für das Darle-
hen an den Bruder zu bürgen.
Die Bürgschaft von Privatper-
sonen bedarf aber der öffent-
liehen Beurkundung, wenn
der Haftungsbetrag Fr. 2000-
übersteigt. Sie können somit
nicht gegen die Betreuerin
aus Bürgschaftsvertrag vorge-
hen. Hingegen ist es denkbar,
dass sich die Betreuerin
Ihnen gegenüber eines straf-
baren Betruges schuldig ge-
macht hat, da sie Sie durch
das Versprechen einer Bürg-
schaft veranlasst hat, das

Darlehen zu gewähren. Sollte
tatsächlich eine Straftat vor-
liegen, so könnten Sie die
Betreuerin, gestützt auf die
strafrechtliche Verurteilung,
belangen.

Da Ihre Forderung keines-
falls eine Kleinigkeit ist,
möchte ich Ihnen eindring-

lieh empfehlen, einen
Rechtsanwalt beizuziehen.
Einerseits müssen Sie ab-

klären, ob der Bruder tatsäch-
lieh in Konkurs ist. Anderer-
seits erscheint mir die Einrei-
chung einer Strafanzeige als

durchaus erwägenswert, wo-
bei Ihr Rechtsanwalt mit Ih-
nen die Beweislage und das

zweckmässige Vorgehen be-

sprechen könnte.

Gütertrennung
PVe/cBes sind die Auswz'rZcuu^ezz

einer Güterfrenzzupg? Wie wz'r/cZ

sz'cZz die Güterfrezzzzuzz^" Bei Auf-
Zösuzz^ einer FBe aus?

Die Vereinbarung der Güter-

trennung bei der Eheschlies-

sung hat zur Folge, dass jeder
Ehegatte das eigene Vermö-
gen verwaltet, nutzt, darüber
verfügt und mit diesem Ver-

mögen für seine Schulden
haftet. Im Falle der Auflösung
der Ehe hat die Gütertren-
nung bloss die Wirkung, dass

der überlebende Ehegatte
keine güterrechtlichen An-
spräche hat, jedoch bleibt
dieser überlebende Ehegatte
erbberechtigt. Nach Gesetz,
sofern keine anderweitigen
Verfügungen von Todes we-

gen getroffen sind, würde so-

mit der überlebende Ehegatte
neben den Nachkommen die
Hälfte des Nachlassvermö-

gens erben. Diese Erbberech-

«HEIMELIG»
8274 Tägerwilen
Telefon 071/669 25 17

Pflegebetten

Manchmal vermieten wir
fast GRATIS

• verstellbare Pflegebetten
• Rollstühle mit sämtlichem Zubehör
• Transport- und Ruhesessel
• weitere Hilfsmittel auf Anfrage

denn wir sind darauf spezialisiert
abzuklären, ob die AHV/IV/EL oder
Ihre Krankenkasse die Mietkosten
für Ihr Pflegebett übernimmt.
Diese Dienstleistung ist für Sie
unverbindlich und kostenlos.

Transport-/
Ruhesessel
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tigung würde auch bezüglich
des eingebrachten Gutes des

verstorbenen Ehegatten be-
stehen. Der überlebende Ehe-

gatte hat also beim Eigengut
des verstorbenen Ehegatten
ein Erbrecht. Durch (einseiti-
ges) Testament kann der
überlebende Ehegatte allen-
falls bloss auf den Pflichtteil
gesetzt werden, der einen
Viertel der Erbschaft beträgt.
Man kann jedoch gleichzei-
tig mit dem Abschluss der

Gütertrennungsvereinba-
rung auch einen gegenseiti-
gen Erbverzichtsvertrag ab-
schliessen. Dadurch wären
dann nur die jeweiligen Kin-
der im Nachlass des verstor-
benen Ehegatten erbberech-

tigt.
Dr. zz/r. Marco ßz'aggi

Medizin
Chondrocalcinose
Können Sz'e mir Auskun/ï geize«

über die Ge/enkver/cai/czzn^ oder

die Cüondroca/cinose? Die
Kra«k/zei/ ist se/zr sc/zmerz/za/f
ic/z /zaize sc/zon zwei Knieopera-
tionen /zinter mir. Leider sind
nicht nur die Knie davon hetro/-
fe«, sondern auch vieie andere
GeZenZce.

Die Chondrocalcinose (oder
Pseudogicht) ist gekenn-
zeichnet durch akut auftre-

tende Schmerzen und
Schwellungen in einem ein-
zelnen Gelenk (meist Knie,
Hand, Schulter), begleitet
von Krankheitsgefühl, even-
tuell auch Fieber. Typisch ist
der schubweise Verlauf mit
spontanem Abklingen innert
zehn Tagen. Nach heutigem
Wissen wird der jeweilige
Schub ausgelöst durch Abla-

gerung von Kalziumkristallen
in den Gelenken, was zu
einer schmerzhaften Entzün-
dungsreaktion führt.

Mit der Zeit werden diese

Gelenkablagerungen auch
auf dem Röntgenbild sieht-
bar. Beweisend für die Chon-
drocalcinose ist aber erst der

mikroskopische Nachweis
der Kristalle aus der Gelenk-
flüssigkeit. Längerfristig führt
die Erkrankung fast immer zu
einer Arthrose der betroffe-
nen Gelenke. Eine spezifische
Behandlung gibt es leider
nicht, im akuten Stadium
werden mit Vorteil Rheuma-
mittel eingesetzt. Da Zusam-
menhänge mit der echten
Gicht und mit Zuckerwech-
selstoffstörungen beobachtet
wurden, sollte zudem auf
eine gesunde Ernährung
(wenig Fleisch, wenig Zucker)
geachtet werden.

Zungenbrennen
Seif guf ez'zzem /aZzr /zaize ic/z

(65) Zim^ezzbrenzzerz (Zacken).
Der Arzf Zzaf mir versc/ziedene

Sprays verscZzrzefcezz, dze aZzer

«ic/zfs Zzrac/z/e«. Aac/z die £r-
geZvzisse der B/uZproZze« warezz

norma/. Am Lssen kann es aac/z

«ic/z/ Ziegen: /c/z ernäizre micZz

vö/iiggeszzad zznd trinke «arge-
iegenfiicZz Aikoizoi. /c/z raaeize

nic/zf and geize rege/nzässig
sc/zwimmen and wandern.
Leider schreiben Sie nichts
über das Aussehen der Zunge,
zum Beispiel ob sie gerötet,
glatt oder belegt ist. Gerade
die Beschaffenheit der Ober-
fläche kann aber wichtige
Hinweise auf die zugrunde-
liegende Störung liefern.

Für das Zungenbrennen
sind verschiedene Ursachen
verantwortlich: mangelnde
Mundhygiene, rauhe Zahn-
kanten, Zahnsteinbildung,
Pilzinfekte, Eisen- und Vita-
minmangel (vor allem Vita-
min B 12, Vitamin C und Fol-

säure).
Ich nehme an, dass die

Blutanalysen einen derarti-
gen Mangel ausgeschlossen
haben. Trotzdem lohnt sich
manchmal eine Versuchs-
weise und kurzdauernde
Behandlung mit Eisen und
Vitaminpräparaten. Nach-
dem verschiedene Sprays
nicht geholfen haben, emp-
fehle ich regelmässige Mund-
Spülungen nach den Mahl-
Zeiten mit Kamille oder
Salbei.

Dr. med. Peter Ko/z/er

Versiehe-
rangen

Dr. Hansruedi Berger

Wohin mit meinem
Freizügigkeitskapital?
Jc/z izizz seit drei /a/zrezz arZzezts-

ios azzd ZzaZze mit 57 /a/zrezz

wo/z/ wezzig C/zarzcerz, in mei-
rzem Beruf zzoc/z eirze Steiie za
/zrzderz. Besonders wurmt zzzic/z,

dass meine Aitersvorsorge nun
nz'c/zt me/zr gesic/zert ist. Das
Geid - etwas ii/zer 200000
Pranken - «verrottet» aufeinem

Preizägigkeitskonto. Was izaitezz

Sie davon?

Sie sehen die Situation allzu
schwarz. Ihr Alterskapital ist
auf einem Freizügigkeitskon-
to wegen des von den Banken
offerierten Vorzugszinses gar
nicht schlecht aufgehoben.
Der Zins ist derselbe wie auf
einem Konto der gebunde-
nen Vorsorge (Säule 3a), zur

Wer im Alter «aktiv» die Aktiven und Passiven seiner Gesundheit selbst verwal-
ten will, holt sich die nötigen Kenntnisse an diesen Ferienkursen in Klosters.
Zwei Erlebniswochen mit einem vielseitigen Programm, das Körper, Geist und
Seele bewegt: Arztvorträge, Kurse über alternative Pleilmethoden, Fitness,
Wassergymnastik, Spaziergänge, Spiele, Konzerte, Abschiedsabend.
Mit dem Ferienpass (Fr. 150.-) Zutritt zu allen Veranstaltungen. Hotel-Arrange-
ments 13 Nächte, HP, inkl. Ferienpass ab Fr. 880 - bis Fr. 1885 - pro Person.
Bis 31. Mai Fr. 20.- bis 50.- Rabatt
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